
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 

Schulverwaltungsamt 

Schloßstraße 24 

07318 Saalfeld 

 

PK-Nr.:   

_________________   

 

Eingangsdatum:   ___________________________ 

 

Anmeldung zur Betreuung ausschließlich in den Ferien  (Infos siehe Rückseite) 
 

an der Grundschule:   __________________________________  
Gewünschter Zeitraum 

der Hortbetreuung: 

von: bis: 

 
      

Name, Vorname des Hortkindes (Rufname unterstreichen) 

  

Geschlecht О männlich О weiblich 

Geburtstag   

Straße   

PLZ und Ort   

  

Eltern: 

  Mutter Vater 

Name, Vorname      

Anschrift (falls abweichend vom o.g. Kind):  

Straße     

PLZ und Ort     

Telefon für evtl. Nachfragen 

im Zusammenhang mit der 

Hortgebührenberechnung     
 

Hiermit versichere/n 

ich/wir, die vorstehenden 

Angaben vollständig und 

richtig gemacht zu haben. 

    

Datum und Unterschrift/en 

 

 

Bestätigung durch den/die Hortkoordinator/in 

 

 Datum und Unterschrift 



Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 

Schulverwaltungsamt 

Schloßstraße 24 

07318 Saalfeld 

 

 

Regelung zu § 49 Abs. 3a Thüringer Schulordnung  

Für Grundschüler besteht die Möglichkeit des Hortbesuches bis einschließlich der Sommerferien nach dem 

Ende der Klassenstufe 4. Für die gewünschten Betreuungstage ab 01.08. bis zum Ende der Sommerferien 

ist ein Ferienhortantrag in der Grundschule zu stellen.  

Die Ferienhortgebühr beträgt 9,00 €/Tag. Ermäßigungen aufgrund des Einkommens oder weiterer Kinder 

einer Familie sind nicht möglich.  

Empfänger von Bürgergeld, Kinderzuschlag, Hilfe zu Lebensunterhalt/Grundsicherung, Asylbewerber-

leistungen und Pflegepersonen von Pflegekindern werden bei Vorlage aktueller Nachweise von den 

Ferienhortgebühren befreit. 

 


